
 

 
 

Anfrage  
für die Benützung des evangelischen Kirchgemeindehauses 
Kirchweg 2, 8532 Weiningen 
 
Name / Veranstalter    

Ansprechperson   

Adresse   

Telefon   

Art der Veranstaltung   

Benützungsdatum   

Benützungszeiten   

Teilnehmerzahl (ca.)   

Mehrfachbelegung  einmalig 
  wöchentlich 

  monatlich 

Folgende Räume werden benützt  Saal Obergeschoss  
  Sitzungszimmer Erdgeschoss 

  Saal Untergeschoss 

Küchenbenützung  Ja 

  Nein 

Einrichtung des Saals im Obergeschoss  Konzertbestuhlung 

  Konsumationsbestuhlung 

 

 

Bewilligung 
Die Benützung der oben bezeichneten Räume und Einrichtungen wird im Rahmen des Benützungsregle-
mentes und der Gebührenordnung bewilligt: 
 
Mietgebühr gemäss Reglement CHF    /  Einzahlungsschein liegt bei 

Reinigung  durch Mieter  
  CHF 45.--/Std., wird in Rechnung gestellt. 
 
Besondere Vereinbarungen: 
 

 
 

 
Die Schlüsselübergabe wird kurzfristig vereinbart. 
 
Warth-Weiningen, Für die Kirchenvorsteherschaft Warth-Weiningen 


